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Regeste
Kostenentscheid; Honorar
Erwägungen
E. 2
Die Beschwerde des Beschwerdeführers, auf die nicht einzutreten ist, konnte angesichts des Dargelegten von vornherein keine Aussicht auf Erfolg haben. Das Gesuch um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege ist daher abzuweisen (Art. 117 lit. b ZPO). Weil die Führung dieses Beschwerdeverfahrens ausschliesslich im Interesse von B. lag und die Kosten für diesen Prozess einzig durch den Letzteren veranlasst wurden, sind vorliegend die Kosten des Beschwerdeverfahrens in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO B. zu überbinden. Aufgrund der Erfolglosigkeit der Beschwerde ist B. keine Parteientschädigung zulasten der Staatskasse auszurichten.
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